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- Nicht nur für Pflegebedürftige,
- sondern auch für Senioren, die Unterhaltung und 
 Abwechslung suchen
- Stabilisierung und Verbesserung ihres Gesundheits- 
 zustandes
- täglich frische Speisenzubereitung in eigener Küche
- Entlastung ihrer pflegenden Angehörigen
- Abends wieder nach Hause und im eigenen Bett 
 schlafen
- Hol- und Bring-Dienst

Tagespflege auch an einzelnen Tagen.
Kostenübernahme der Kassen möglich.

Betreuung in familiärer Atmosphäre!
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.
Telefon (0 73 05) 49 31

Jowa Schuhe, Johannes Walter, Weberstraße 23, 89150 Laichingen,  Mail: jowaschuhe@live.de 
Tel.: 07333/ 9539610 und 953876, Fax: 07333/953877 
 
 Schuhhaus Walter  
Tausende Markenschuhe bei uns verlässlich günstig 

Zusätzlich sparen mit 

Gutschein 
 gültig bis 31.01.2024 

 10.- 
  Gültig für alle Schuhe und    
  Taschen ab 30,- Euro VK,  

  auch auf reduzierte Preise* 
  Nicht gültig für Badeschuhe 

Zusätzlich sparen mit 

Gutschein 
 gültig bis 31.01.2024 

 20.- 
 Gültig für alle Stiefel + Boots  
 der Herbst-/Winterkollektion  
 ab 69,- Euro Verkaufspreis 

  Wanderstiefel ausgenommen 
Erbach, Donaustetter Str.18 - Mo. bis Sa.: 9.00-19.00 Uhr 
*1 Gutschein je Paar anrechenbar     walter-schuhe.de 
Anzeige = 9 cm breit, Schriftgröße und Gestaltung laut Vorlage in Arial Schrift. Ich bitte um Korrekturabzug an Mail: jowaschuhe@live.de 
Gutscheine in der Mitte durch Trennstrich unterteilen – Achten Sie bitte darauf, dass die Größe der Zahlen 10.- und 20.- laut Muster + nicht verkleinert 
werden 
 
Südwest Presse: Fax: 0731-156548 –am … im Blaumännle  
 
Zipperlen: Fax: 07348- 987621 
Anzeige schalten am 24.01.. in den Mitteilungsblättern Ermingen, Eggingen, Einsingen, Unterweiler Gögglingen/Donaustetten  
 
Fink Verlag: 07121-9793993:  
Bitte schalten am 24.01...  in den Gemeindeblättern:  Erbach, Griesingen, Oberdischingen, Schelklingen.  
 
NAK Verlag  Tel.: Fr. Roswitha Layer  r.layer@n-pg.de  Tel.:0731/156-682 
Bitte schalten am 24.01. in der Kombi B und A 
 
Info zu Kombis NAK Verlag 
Kombi A UKOMBIA (Illerkirchberg, Illerrieden, Schnürpflingen, Hüttisheim; Dietenheim  4727 Stck. Ortspreis 2,16  
Kombi B UKOMBIB (Allmendingen/Altheim, Ehingen= Teilorte umliegend, Öpfingen, Munderkingen/Rottenacker) 5388 Stck. Ortspreis 2,46 
U 34 Senden 

Werbung
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Bildungsreise mit dem Rad 25.07. und 26.07.2024 
Gartenbildungsfahrt mit Kulturabschluss – August 2024 
Zu allen Bildungsfahrten erhalten Sie rechtzeitig nähere Infor-
mationen. 
Zu all unseren Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkom-
men. Weiteres können Sie auf der Homepage www.landfrauen-
bw.de, oder www.kreislandfrauen-ulm.de nachlesen, ebenso 
über Facebook oder Instagram der LandFrauen aufrufen. 

Sonstige Informationen 

Haus der Begegnung  
Mi, 31.01.2024, 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr 
Auf Spurensuche: Von der Predigerkirche zur 
Zeit Felix Fabris zum heutigen Haus der Be-
gegnung 

Carola Hoffmann-Richter, Kirchenpädagogin führt durch Zeiten 
und Räume 
Ort: HdB, Grüner Hof 7, 89073 Ulm 
Eintritt 7,00 EUR 
Anmeldung bei sekretariat@hdbulm.de, 0731 92 000 24 
mehr Infos: www.hdbulm.de 
02.02.2024, 19:00 Uhr 
Vernissage an Lichtmess 
Annie Greiners Kunstwerk im HdB - Licht als Offenbarung 
Gedanken und Musik mit Pfr. Jean-Pierre P. Barraud, Pfr. Eric 
Schiffer aus Straßburg und Pfrin. Andrea Luiking. Musik Steffen 
Dietze. Herzliche Einladung auch zum Sektempfang im An-
schluss.  
Ort: HdB, Grüner Hof 7, 89073 Ulm 
Eintritt frei. 
mehr Infos: www.hdbulm.de 
06.02.2024, 19:30 Uhr 
Elementarer Wandel- für mich, für Dich, für uns alle! 
Vortrag und Diskussion mit Johannes Miller, Gemeinwohl-
Ökonomie-Bewegung. 
Ort: HdB, Grüner Hof 7, 89073 Ulm  
Eintritt frei. 
mehr Infos: www.hdbulm.de 

Polizei Ulm 
Ulm - Berufsinfoabend beim Polizeirevier Ulm-Mitte am 
Donnerstag, den 22.02.2024, von 17.30 – 19.00 Uhr  
„Wenn ich mal groß bin, möchte ich Polizist/in werden!“  
Sollte diese Motivation auch in der Klassenstufe 9 noch vor-
handen sein, dann bist Du an diesem Berufsinfoabend genau 
richtig. Auch Berufsumsteigerinnen und Berufsumsteiger bis 
ca. 33 Jahre dürfen sich angesprochen fühlen. 
Am Donnerstag, 22.02.2024, von 17.30 bis ca. 19.00 Uhr, gibt 
das Team der Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Ulm 
Einblicke in den Polizeiberuf, die Ausbildung/Studium und in 
das Bewerbungsverfahren bei der Polizei BW. Gleichzeitig 
zeigen wir Euch Einiges aus den verschiedensten Bereichen 
der Polizei. Der Polizeiberuf ist ein spannender, abwechslungs-
reicher und toller Beruf mit ganz vielen Möglichkeiten. Eine 
Beamtin oder ein Beamter Ausbildung ist bei der Veranstaltung 
ebenfalls dabei und beantwortet Eure Fragen.  
Zu dem Berufsinfoabend sind auch Eltern gerne eingeladen. 
Meldet Euch unter ppulm.polizei-bw.de/berufsinformation-
beim-pp-ulm/ an und kommt am 22.02.2024, zum Polizeirevier 
Ulm-Mitte, Münsterplatz 47, 89073 Ulm.  
Anmeldungen sind auch über den beigefügten 
QR-Code möglich. Die Plätze sind begrenzt.  
Das Team der Einstellungsberatung des Polizei-
präsidiums Ulm freut sich auf Euch. 
Polizeipräsidium Ulm, Berufsinformation, Müns-
terplatz 47, 89073 Ulm, Tel.: 0731 188 – 5555, E-Mail: 
ulm.berufsinfo@polizei.bwl.de  
 
 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 
Regierungspräsidium weist Einspruch von Dr. Daniel Lang-
hans gegen die Ulmer Oberbürgermeisterwahl zurück  
Mit Entscheidung vom 15. Januar 2024 hat das Regierungs-
präsidium Tübingen den von Herrn Dr. Daniel Langhans erho-
benen Einspruch gegen die Ulmer Oberbürgermeisterwahl 
zurückgewiesen.   
Herr Dr. Langhans hatte sich mit seinem erhobenen Einspruch 
beim Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbe-
hörde gegen das amtlich bekanntgegebene Endergebnis der 
Oberbürgermeisterwahl in Ulm zur Wehr gesetzt.   
Der Einsprechende, der ebenfalls im Rahmen der Wahl als 
Kandidat aufgetreten war, hatte laut bekanntgegebenen amtli-
chen Ergebnis im ersten Wahlgang 2,62 % der Stimmen erzielt 
und wurde somit nicht in die weitere Stichwahl einbezogen.  
Dieses Ergebnis akzeptierte der Einsprechende nicht und 
machte daher im Rahmen seiner Einspruchsbegründung Zwei-
fel an dem festgestellten Wahlergebnis geltend. Insbesondere 
gab er vor, dass sein Stimmenanteil in Wirklichkeit deutlich 
höher sein müsste. Das bekanntgegebene Wahlergebnis sei 
daher unrichtig und die Öffentlichkeit sei dementsprechend 
über seinen tatsächlich erreichten Stimmanteil nicht wahrheits-
gemäß informiert worden.   
Das Regierungspräsidium hat den Einspruch von Herrn Dr. 
Langhangs geprüft und mit Bescheid vom 15. Januar 2024 
nunmehr eine Entscheidung über diesen getroffen. Das Ergeb-
nis der Prüfung hatte ergeben, dass der Einspruch bereits 
unzulässig war, da dieser nicht die gesetzlich vorgesehenen 
100 Unterschriften enthielt, sondern nur 70 Unterstützerunter-
schriften beigefügt waren.  
Darüber hinaus stellte das Regierungspräsidium fest, dass der 
Einspruch selbst im Falle seiner Zulässigkeit inhaltlich unbe-
gründet gewesen wäre. Im Rahmen der Wahlprüfung hatten 
sich keine Anhaltspunkte für eine unrichtige Stimmauszählung 
oder eine Manipulation zu Lasten des Einsprechenden erge-
ben. Im Übrigen hätte selbst ein hypothetisch unterstellter 
Wahlfehler mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
nicht dazu geführt, dass der Einsprechende in die weitere 
Stichwahl einbezogen worden wäre.   
So führen laut Gesetz selbst wesentliche Fehler bei der Fest-
stellung des Wahlergebnisses nur dann zur Ungültigkeit der 
Wahl, sofern sie das Ergebnis auch beeinflusst haben könnten. 
In diesem Sinne hätte der vom Einsprechenden unterstellte 
Wahlfehler das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl nur beein-
flussen können, wenn ohne den Verstoß die konkrete Möglich-
keit bestanden hätte, dass er die für den Einzug in die Stich-
wahl erforderliche Stimmzahl auch erhalten hätte. Da der Ein-
sprechende laut festgestelltem amtlichen Endergebnis nur 2,62 
% der Stimmen erhalten hatte, wäre dies mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen gewesen.   
Der Einsprechende hat nunmehr die Möglichkeit, innerhalb 
eines Monats nach Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht 
Sigmaringen gegen den ergangenen Bescheid zu erheben.   
Mit Bescheiden an die Stadt Ulm vom 16. Januar 2024 hat das 
Regierungspräsidium die Gültigkeit der Oberbürgermeisterwahl 
offiziell bestätigt.  
Hintergrundinformation:   
Das Regierungspräsidium Tübingen ist in seiner Funktion als  
Rechtsaufsichtsbehörde für die Kommunalaufsicht über insge-
samt 16 große Kreisstädte (Städte über 20.000 Einwohner), die 
acht Landkreise des Regierungsbezirks, den Stadtkreis Ulm, 
die Regionalverbände sowie die Verwaltungsgemeinschaften 
und Zweckverbände zuständig, an denen die vom Regierungs-
präsidium beaufsichtigten Gebietskörperschaften beteiligt sind.  
Die Kommunalaufsicht beinhaltet die Kontrolle der Gesetzmä-
ßigkeit von kommunalen Selbstangelegenheiten. Daneben soll 
die Kommunalaufsicht die kommunalen Körperschaften bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben beraten und fördern. Zu den Schwer-
punkten der Kommunalaufsicht gehört insbesondere die Über-
prüfung von Kommunalwahlen sowie die Prüfung von Einsprü-
chen, die sich auf den Ausgang der Wahlen beziehen.    

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
das Mitteilungsblatt informiert Sie wöchentlich über 
das Gemeinde- und Vereinsleben. Wir konnten trotz 
weiterhin angespannter Lage am Rohstoffmarkt, stei-
genden Preisen für Energie, Lohn und Betriebsmittel   
den Preis für Ihr Abonement 2024 stabil halten. 
Ab dem 01. Februar werden die Abogebühren in 
Höhe von 35,10 € eingezogen (App u. Kombi-Abo 
Preise siehe Webseite).
Der Abopreis für 47 Ausgaben enthält die gesetzliche 
Mehrwertsteuer sowie bei Print-Ausgaben den Trägerlohn.
Wie gewohnt werden die Beträge abgebucht, bzw. bei 
Rechnungsempfängern die Rechnung zugesendet.
Wir bitten Sie für einen ausreichenden Deckungsbei- 
trag zu sorgen, damit keine Rücklastschriften erfolgen 
und für Sie keine zusätzlichen Kosten 
entstehen. Der Einzug im Sepa-
Lastschriftverfahren ist jederzeit 
widerrufbar.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis!
Druck & Medien Zipperlen GmbH


